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Index

66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

Norm

ASVG §67 Abs4;

Rechtssatz

Die "Übernahme einer Gewerbeberechtigung" stellt keine Voraussetzung für die Bejahung einer

Betriebsnachfolgehaftung dar. Auch das Vorliegen einer Betriebsanlagengenehmigung ist für die

Betriebsnachfolgehaftung keine Voraussetzung.
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